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Text 

Spie lbanken  

Konzession 

§ 21. (1) Das Finanzamt Österreich kann das Recht zum Betrieb einer Spielbank durch Konzession 
übertragen. Der Konzessionserteilung hat eine öffentliche Interessentensuche voranzugehen, welche den 
Grundsätzen der Transparenz und der Nichtdiskriminierung zu entsprechen hat. Die Interessentensuche 
ist öffentlich bekannt zu machen, wobei die Bekanntmachung nähere Angaben zu der zu übertragenden 
Konzession sowie zur Interessensbekundung und den dabei verpflichtend vorzulegenden Unterlagen 
sowie eine angemessene Frist für die Interessensbekundung zu enthalten hat. Das Finanzamt Österreich 
kann für die Begutachtung der Interessensbekundungen einen beratenden Beirat einrichten. 

(2) Eine Konzession nach Abs. 1 darf nur einem Konzessionswerber erteilt werden, wenn 

 1. das Unternehmen in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft mit Aufsichtsrat geführt wird und 
sein Sitz nach Maßgabe des Abs. 3 in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem 
Staat des Europäischen Wirtschaftsraumes liegt und die Abwicklung des Spielbetriebs in einer 
Form erfolgt, die eine effektive und umfassende ordnungspolitische Aufsicht nach diesem 
Bundesgesetz erlaubt; 

 2. die Satzung der Kapitalgesellschaft keine Bestimmungen enthält, die die Sicherheit und die 
ordnungsgemäße Spieldurchführung gefährden; 
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 3. die Kapitalgesellschaft über ein eingezahltes Stamm- oder Grundkapital von mindestens 
22 Millionen Euro verfügt, deren rechtmäßige Mittelherkunft in geeigneter Weise nachgewiesen 
wird und die den Geschäftsleitern unbeschränkt und nachgewiesener Maßen für den Spielbetrieb 
im Inland zur freien Verfügung stehen und im Zeitpunkt der Konzessionsbewerbung nicht durch 
Bilanzverluste geschmälert worden sind (Haftungsstock); 

 4. die Personen, die eine Beteiligung am Konzessionär halten und über einen beherrschenden 
Einfluss verfügen, den Ansprüchen genügen, die im Interesse einer soliden und umsichtigen 
Konzessionsausübung und der Zuverlässigkeit in ordnungspolitischer Hinsicht im Sinne des § 30 
Abs. 1 bis 5 liegen; 

 5. die Geschäftsleiter auf Grund ihrer Vorbildung im Sinne des § 31b Abs. 7 fachlich geeignet sind, 
über die für den ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb erforderlichen Eigenschaften und 
Erfahrungen verfügen; 

 6. die Struktur des allfälligen Konzerns, dem der oder die Eigentümer, die eine qualifizierte 
Beteiligung an dem Unternehmen halten, angehören, und die Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften des Sitzstaates eine wirksame Aufsicht über den Konzessionär nicht 
behindern sowie 

 7. vom Konzessionswerber insbesondere auf Grund seiner Erfahrungen, Infrastrukturen, 
Entwicklungsmaßnahmen und Eigenmittel sowie seiner Systeme und Einrichtungen zur 
Spielsuchtvorbeugung, zum Spielerschutz, zur Vorbeugung gegen Geldwäscherei und 
Terrorismusfinanzierung sowie der Nichtumsetzung und Umgehung gezielter finanzieller 
Sanktionen im Zusammenhang mit Proliferationsfinanzierung, zur Betriebssicherheit, zur 
Qualitätssicherung, zur betriebsinternen Aufsicht und zu anderen ihn treffenden Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes die beste Ausübung der Konzession zu erwarten ist. 

(3) Zur Bewerbung um eine Konzession ist für Interessenten ein Sitz in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraumes erforderlich. Im Falle der 
erfolgreichen Bewerbung eines Interessenten mit Sitz außerhalb von Österreich ist die Konzession unter 
der Bedingung zu erteilen, dass der Sitz der Kapitalgesellschaft in Österreich errichtet wird, und mit der 
Auflage zu versehen, den Errichtungsnachweis binnen einer bestimmten Frist zu erbringen. 

Die Errichtung einer inländischen Kapitalgesellschaft zur Ausübung der Konzession ist nicht 
erforderlich, wenn die ausländische Kapitalgesellschaft in ihrem Sitzstaat über eine vergleichbare 
Spielbankkonzession verfügt und einer vergleichbaren staatlichen Glücksspielaufsicht unterliegt, die im 
Sinne des § 31 der österreichischen Aufsicht erforderlichenfalls Kontrollauskünfte übermittelt und für sie 
Kontrollmaßnahmen vor Ort durchführt (behördliche Aufsichtskette). Können diese Voraussetzungen 
nachgewiesen werden, ist die Ausübung der Konzession durch eine bloße Niederlassung in Österreich 
zulässig. Über die Organbeschlüsse der ausländischen Kapitalgesellschaft ist dem Finanzamt Österreich 
unverzüglich zu berichten, soweit sie auch die Geschäftsführung der österreichischen Niederlassung 
betreffen. Zudem hat eine getrennte Buch- und Geschäftsführung für alle inländischen Betriebe zu 
erfolgen. 

(4) Vor der Entscheidung über den Antrag ist dem Bundesland und der Gemeinde, in deren Bereich 
eine Spielbank errichtet werden soll, Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

(5) Insgesamt dürfen höchstens fünfzehn Konzessionen im Sinne des Abs. 1 erteilt werden. 

(6) Über alle fristgerecht eingebrachten Anträge ist im Zuge der Prüfung der Interessensbekundung 
bescheidmäßig zu entscheiden. Treten mehrere Konzessionswerber gleichzeitig auf, die die 
Voraussetzungen des Abs. 2 Z 1 bis 6 erfüllen, so hat das Finanzamt Österreich auf Grund des Abs. 2 Z 7 
zu entscheiden. 

(7) Die Konzession ist bei sonstiger Nichtigkeit schriftlich zu erteilen; sie kann mit 
Nebenbestimmungen versehen sein, wenn dies im öffentlichen Interesse, insbesondere der Sicherung der 
Entrichtung der Konzessionsabgaben und der Glücksspielabgabe liegt. Im Konzessionsbescheid ist 
insbesondere festzusetzen: 

 1. Die Dauer der Konzession; sie darf 15 Jahre nicht überschreiten; 

 2. die Höhe und die Art der zu leistenden Sicherstellung; 

diese ist mit mindestens 10 vH des Grundkapitals des Konzessionärs festzusetzen; die 
finanziellen Verpflichtungen des Konzessionärs gegenüber dem Bund und den Spielern sind 
hiebei zu berücksichtigen; 

 3. die Bezeichnung und die Art der Durchführung der Glücksspiele, die in Spielbanken betrieben 
werden dürfen; 

 4. die Art der Kontrolle der Besucher gemäß § 25; 
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 5. die Spielzeit in den Spielbanken und der Preis der Eintrittskarten; 

 6. eine Betriebspflicht für Lebendspiele. 

(8) Wenn die Gewinnermittlung im Rahmen eines Lebendspiels gemäß Abs. 7 Z 3 erfolgt, ist auch 
eine elektronische Übertragung des Spiels zur Spielteilnahme innerhalb der Spielbank zulässig. Die 
Durchführung von den im Konzessionsbescheid bewilligten Glücksspielen außerhalb von Spielbanken 
oder deren Zugänglichmachung außerhalb von Spielbanken ist verboten. 

(9) Der Konzessionär hat dem Finanzamt Österreich für unmittelbar im Spielbetrieb eingesetzte 
Personen, insbesondere Croupiers, eine Ausbildungsordnung vorzulegen. 

(10) Der Bundesminister für Finanzen ist ermächtigt, durch Verordnung bau- und spieltechnische 
Merkmale von Glücksspielautomaten in Spielbanken näher zu regeln sowie Aufzeichnungs- und 
Aufbewahrungspflichten festzulegen. Glücksspielautomaten in Spielbanken sind verpflichtend an die 
Bundesrechenzentrum GmbH elektronisch anzubinden. Der Bundesminister für Finanzen kann im Wege 
einer Verordnung den Zeitpunkt dieser Anbindung festlegen. Darüber hinaus kann der Bundesminister für 
Finanzen zu den Details der elektronischen Anbindung und den zu übermittelnden Datensätzen in dieser 
Verordnung Mindeststandards festsetzen, wobei auch der Zugriff der Behörde auf einzelne 
Glücksspielautomaten in Spielbanken zu regeln ist. Die für die Errichtung auf zehn Jahre verteilten 
Kosten sowie die Kosten für den laufenden Betrieb des Datenrechenzentrums sind vom Finanzamt 
Österreich den Konzessionären auf Grundlage einer durchzuführenden Abrechnung über die durch die 
Konzessionäre verursachten Kosten jährlich bescheidmäßig vorzuschreiben. Im Rahmen des laufenden 
Betriebs des Datenrechenzentrums kann das Finanzamt Österreich ferner jederzeit eine technische 
Überprüfung von Glücksspielautomaten in Spielbanken, der über diese laufende Software sowie deren 
zentraler Vernetzung vornehmen oder die Vorlage eines unabhängigen technischen Gutachtens über die 
Einhaltung der glücksspielrechtlichen Bestimmungen verlangen. Mit der Errichtung des 
Datenrechenzentrums und der elektronischen Anbindung sind dem Finanzamt Österreich Quellcodes oder 
Referenzprogramme der Spielprogramme der daran anzubindenden Glücksspielautomaten in Spielbanken 
gesondert vorab zu hinterlegen. 

(11) Bei nachträglichem Wegfall des Konzessionsbescheides hat der Konzessionär die Glücksspiele 
während einer vom Finanzamt Österreich mit längstens 18 Monaten festzusetzenden Frist weiter zu 
betreiben. Wird über fristgerecht eingebrachte Anträge nach § 21 nicht vor Ablauf der Konzessionsdauer 
entschieden, hat der zuletzt berechtigte Konzessionär die Glücksspiele während einer vom Finanzamt 
Österreich mit längstens einem Jahr festzusetzenden Frist weiter zu betreiben. Diese Fristen sind so zu 
bestimmen, dass mit ihrem Ablauf der Bund oder ein neuer Konzessionär die Glücksspiele durchführen 
können. 
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